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Umweltbezogene Stellungnahmen der Träger öffentlich er Belange 

zum Bebauungsplan Nr. 1719 Lenbachplatz  
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Weitere umweltbezogene Stellungnahmen der Träger öf fentlicher Belange 

 

Region Hannover (Schr. v. 09.06.2010)  

 

Im Rahmen der Umweltprüfung gem. §2 Abs. 4 BauGB solle, bezogen auf das Schutzgut 
„Boden“, ermittelt und dargestellt werden, wie sich der zukünftige Versiegelungsgrad im 
Vergleich zur derzeitigen Situation verändern wird. Entsprechend der ermittelten Ergebnisse 
(vgl. Ist- und Planzustand) ist dann die Bewertung der Veränderung für den Boden 
vorzunehmen. 

Außerdem wären die Auswirkungen der beabsichtigten Planung durch eine zusätzliche 
Versiegelung mit der Folge einer niedrigeren Grundwasserneubildungsrate zu beschreiben und 
zu bewerten. 

Im Übrigen wird auf die Stellungnahme Ihres Fachbereiches Umwelt und Stadtgrün verweisen. 
Die von dort erteilten Anforderungen sind auch aus unserer Sicht zu erfüllen. 

(Kommentar der Verwaltung: Zwischenzeitlich wurden Altlastenuntersuchungen durchgeführt. 
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden in die Begründung eingefügt, siehe S. 16). 

Aus wasserbehördlicher Sicht wird auf folgendes hingewiesen: 

1 Grundwasser 

Sofern im Zusammenhang mit Bautätigkeiten das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten oder 
Ableiten von Grundwasser erforderlich ist und damit eine Grundwasserbenutzung stattfindet, 
bedarf es grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Erlaubnisfrei ist lediglich die 
vorübergehende Grundwasserbenutzung (Absenkung während der Baumaßnahme) in einer 
geringen Menge (insgesamt weniger als 5.000 m³). 

2. Niederschlagswasser 

Für die Versickerung von Niederschlagswasser ist grundsätzlich eine wasserrechtlichre 
Erlaubnis erforderlich. Erlaubnisfrei wäre lediglich die Versickerung von Niederschlagswasser, 
das auf Dach- oder Wegeflächen von Wohngrundstücken anfällt. 

In jedem Fall ist die Planung und Ausführung der Niederschlagswasserversickerung 
grundsätzlich gemäß dem Stand der Technik auf der Grundlage des DWA-Arbeitsblattes A 138, 
„Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ (Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. – Januar 2002) durchzuführen. 

In Abhängigkeit der Ergebnisse der Bodenuntersuchung wäre der Nachweis zu erbringen, dass 
der Untergrund/ Boden im Bereich einer geplanten Versickerung frei von Schadstoffen ist, so 
dass die Versickerung für das Grundwasser schadlos möglich ist. 
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Darüber hinaus bestehen mit Ausnahme der noch ausstehenden Stellungnahmen von Seiten 
des Naturschutzes keine weiteren Anregungen oder Bedenken meinerseits und die Planung ist 
mit den Zielen der Raumordnung vereinbar. 

 
Region Hannover (Schr. v. 08.07.2010) 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr 1719 liegen der unteren Naturschutzbehörde 
keine Daten über geschützte Tier- oder Pflanzenarten vor. Es wird jedoch darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Artenschutzvorschriften zu beachten sind. Demnach dürfen u. a. Fortpflanz-
ungs- und Ruhestätten von europäisch geschützten Tierarten, wie Fledermäuse und Vögel nicht 
ohne weiteres entnommen, beschädigt oder zerstört werden. Dieses ist insbesondere bei der 
Entfernung von Gehölzbewuchs oder bei Arbeiten an Fassaden und Dächern vorhandener 
Gebäude zu beachten. 
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